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Offenlegung der Änderung von Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters;
Vollzug des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes – SächsVermKatG1

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Ländliche Entwicklung 
und Vermessung, hat Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters 
geändert:

Erhebung aus Fernerkundungsdaten

Betroffene Gemarkung
Gemarkung Langenreinsdorf (8521)

Art der Änderung
1.     Veränderung von Gebäudedaten
2.     Veränderung der tatsächlichen Nutzung 

Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschafts- 
katasters durch Offenlegung mitgeteilt. 

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Ländliche Entwicklung 
und Vermessung, ist nach § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 4 des SächsVerm- 
KatG1 für die Fortführung der Daten des Liegenschaftskatasters sei-
nes Gebietes zuständig. Der Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters liegen die Vorschriften des § 14 SächsVermKatG1 zugrunde.

Die Unterlagen liegen ab dem 31. März bis zum 30. April 2026 in der 
Geschäftsstelle des Landratsamt, Amt für Ländliche Entwicklung und 
Vermessung, Gerhart-Hauptmann-Weg 1, 08371 Glauchau in der Zeit

Dienstag	 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr
Donnerstag	 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr

zur Einsichtnahme bereit.

Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten zur Verfügung. 

Kontaktdaten:
Telefon: 	 0375 4402-25733 oder 0375 4402-25744
E-Mail: 		  vermessung@landkreis-zwickau.de

Glauchau, 23. März 2026 

Stark
Amtsleiterin

1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches  Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG).


